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allen, und jeden geist- und weltlichen Obrigkeiten, de-
renselben Beamten, Landesinnwohnern, und Unterthannen in

unserem Herzogthum Lrain, was Würden, Standes, Amtes, oder
Weesens die sind, unsere Kaiser!. König!, und Landesfürstl. Gnade,
und geben denenselben hiemit gnädigst zu vernehmen, gleich dann ohne
deme Niemanden unbekannt ist, was dem ?udlico ins gemein, und
einem jeden ins besondere an Erhalt- und Vermehrung deren Waldun¬
gen gelegen, und wasmassen diese nicht nur zu Aufrechthaltung deren
Gebäuden, Häusern, und Wohnungen, zur Haiz- und Beleichtung,
wie auch Zubereitung des täglichen Brods, Speis und Tranks un-
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entbehrlich, sondern auch zum! Umtrieb derer Hammerwerke, und ka-
Lritzuen zu Ausbauung derer Bergwerke, zu derer Erzgutmachung, und
künftigen Schifbau unumgänglich nöthig seye.

Cs hat aber die Erfahrenheit zeithero Mehret, daß ohnerach-
ttt die Waldungen, als ein grosses Kleinod eines Landes anzusehen
kommen, welche kein Land noch Mensch entrathen kann, hierauf dan-
noch zu demselben Erhaltung die wenigste Aufmerksamkeit getragen,
sondern derley Waldungen theils unwirthschaftlich über ihre Kräften,
und nicht Waldmannisch angegriffen, theils wegen willkührlicher Hin-
und Wiederhackung der 2. Widerwachs des jungen Holzes nicht verscho¬
net, ja gar ausgerottet, und zu Feldern, und Wiesen angeleget, ein-
folglich so viele Unwirthschaften begangen worden, daß, wann nicht
hierinfals Ziel, und Maaß, mithin eine bessere Ordnung, wie die vorhan¬
dene Walder mit guter Wirthschaft anzugreifen, und der Nachwachs
wiederum beförderlich nachzuzieglen gesetzet werde, endlich mit der Zeit
ein allgemeiner Hvlzmangel im ganzen Lande entstehen bärste.

Um nun dieser Besorgniß auszuweichen, so haben Wir aus lan-
deSmütterlich wagender Vorsorge Uns entschlossen, für oben benannt
Unser Herzogthum Lrain eine Waldordnung, nach welcher fich jeder,
welcher Wälder besitzet, besonders die Bergwerke, und die Jnnhaber
der Waldungen in Karst, Pvick, und Istrien in Angreistmg demsel¬
ben, und in Schlagung des Holzes künftighin zu richten, und zu ach¬
ten haben, verfassen zu lassen.

Diese Unsere Waldordnung ist keiner Dingen dahin gemeiner,
den Obrigkeiten in ihrer /uriMILon , und Gerechtigkeit wegen Bestra¬
fung ihrer Unterthanen, oder derjenigen, welche ihnen an ihren Wal¬
dungen einigen Schaden zufügen, im mindesten zu 6erro§iren, viel¬
mehr wollen Wir, daß selbe, wie ehedessen die Uebertrettere, und
Holzdiebe nach Mer Scharfe selbst ansehen, auch diejenige, so sich de-



nm Satzungen gemäß nicht verhalten/ oder dargegen vergehen, mit .
Arrest/ vommksl- Arbeit, ja nach Gestalt der Sache mit der Zucht¬
hausstrafe, oder wie es sonsten hergebracht ist, jedoch gegen vorläufiger
Anzeige bey seiner Behörde belegen, wann aber eine Beschädigung mit
unterloffen wäre, über diese Bestrafung nicht nur allein den billigen
Ersatz des zugefügten Schadens pro xr^terito absurderen, und solchen
von denen Uebertretteren execuüvä eintreiben/ sondern auch noch an-
nebst dieselbe alles Ernstes dahin verhalten sollen, fünffach so viel Holz,
an solchen Orten, wo der Holzmangel am meisten, und empfindlichsten
andringet, nachzuzieglen, als in ein, oder anderer Waldung von die¬
sen, oder jenen geschwendet, und der Wald zugegen denen höchsten
Vorschriften beschädiget worden ist, um andurch in ihren eigenen Wal¬
dungen den Hvlzwachs desto besser zu beförderen, und denen diesfälligen
in Schwung gehenden gemeinsamen schädlichen LxceVn mit Wirksam¬
keit, und Nachdruck für das künftige gebührenden Einhalt zu ver¬
schaffen.

Wie es aber auch hauptsächlich dahin ankommet, damit die Herr¬
schaften, und Obrigkeiten selbsten mit einm guten Exempel vorgehen,
und also ihre Unterthannen zur eifrigen Nachfolge austnuntem und an-
ftischen, als wollen Wir uns gegen gedachte Herrschaften, und Obrig¬
keiten dahin gnädigst versehen, selbe werden Unfern zu ihnen gesetzten
allergnädigsten Vertrauen ein vollkommenes Genügen alsogewiß leisten,
wie imwidrigen dieselbe von jedermänniglich, forderist aber von Unseren
Lreishauptleuten an Behörde sogleich angezeiget, und von derselben zur
gemessenen Bestrafung gezogen werden sollen. In Sachen kommet es
hauptsächlich auf zwey Stücke an, wie nemlich.

Erstens die vorhandene erwachsene Wälder mit guter Wirthschast
anzugreifen.

Zweytens aber, wie der Nachwachs, und junge Maiß, wie¬
derum anzuzieglen, und zu beförderen, mithin eine beständige Dauer-
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Hastigkeit in dem jährlichen Holzschlag zu erhalten, und zu erreichen seye.
Solchemnach müssen

?rimo die Hauptreguln beständig beobachtet werden, daß so¬
wohl grosse, als kleine Waldungen in der Crtragnuß des Holzes über¬
schlagen, und wo möglich ausgemeffen, hierbey sichere Probschläge ge-
machet, und also das Yuantum bestimmet werde, was jährlichen ent¬
weder zur eigenen Nothdurft, oder zum Verkauf dergestalt abzugeben
seye, bis der Nachwachs / und junge Mais wiederum zu einem schlag¬
baren Holz in Wachsthum gebracht seyn möge, und weilen

Lecunäo hierbei) hauptsächlich zu bemerken, daß das aichene
Holz in seinem Wachsthum gegen 200. Jahr, das buchene Holz, bis
es schlagbar wird, auf den besten Grund 120, in dem schlechten aber
IAO. Jahr, die Tannen, Feichten, und Kiefer, wie auch der Lerch-
baum 80. bis 120. Jahr, die Aspen, Linden, und Rüsten zo. bis
40. Jahr, die Birken in der Rässe zo. in der Höhe aber 40. bis Zo.
Jahr, ferners die Weiden, und Felber 20. bis zo. Jahr, und end¬
lich das erlene Holz 40. bis 50. Jahr zu Erreichung ihm Vollkommen¬
heit erfordere; so muß

l'ettio die zweyte Hauptregul zu beobachten seyn, daß in einer
groß , oder kleinen Waldung nicht mehrer, noch weniger Holzschläge,
oder Stallungen gemachet werden, als bis vorausgesetzte Jahre des
Nachwachses ein schlagbares Holz verschaffen können, massen, wann
mehrere, oder wenigere Holzschläge gemachet werden sollten, der End¬
zweck unmöglich erreichet werden könnte, sondern zu Aussetzung deren
künftigen Holzschlägen entweder zu viel, oder zu wenig Holz übrig ver¬
bleiben wurde, und nach dieser Maaßregul solle

yuarto ein Wald-Jnnhaber, um seine Waldungen zu bestän¬
dig fürdaurenden Genuß wirthschastlich zu erhalten, den sä §» imum
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beyläufig gemachten Überschlag in ein eigenes zu errichten kommendes
Schätzungsbuch/ wie viel nemlich Klafter Holz bis zu dem erfolgenden
Nachwachs zu schlagen seyen, fleißig anmerken, und darinnen sich erse¬
hen/ auf wie viel Klafter also er seinen jährlichen Holzschlag, oder die
Stallung einzurichten habe, es ist aber hierbey

yuinto reiflich zu überlegen/ wie diese/ oder jene Waldungen
beschaffen/ mit was für Holzsorten solche versehen, und wie dieses zu
Scheittern, oder zu Bau, Binder/ Wagner/ Bildhauer/ Tischler,
Drechsler/ oder zum Schifbau tauglich, und andern Holz mit mehre¬
ren Nutzen angebracht werden könne, wessentwegen dann

8exto die beständige genaue Aufsicht dahin zu tragen ist, damit
äusser den Holzschlagen zum Binder, Wagner/ oder zu Schindeln,
Spülten / Weinstöcken, Kallich, und Kohlbrennen, zu Aufrichtung
der Heuschobern, die Heubäum, und Behengstengel nur die sich erge¬
bende Wmdfalle, und Abbrüche, dann die Dürre, und abstehende
Baumer abzugeben erlaubet, die dießfallige mehrere Erfordernuß aber
auf die Holzschlage angewiesen, werde, in so lange nemlich derley Holz¬
gattungen aus den orLnari Holzschlagen in erforderlicherQuantität ab¬
gegeben, und herbey geschaffet werden können. Und zumalen es in der
ganzen Sache auf 2. Gattungen Holzes ankommet, nemlich auf das
Scheitter- und Kohlbrennen Holz, dann dasjenige, was in verschie¬
denen Sorten zum bauen nothwendig, so verstehet es sich von selb-
sten daß ,

Lextimo zu dem Brennholz nur jene Bäume, welche nach ihm
Gattung wegen ihren vielen Aesten, und Krüme nicht gebrauchet wer¬
den können, hergenommen, dahingegen die gerad gewachsene Bäume,
und sonderlich die Aichen, Tannen , Fichten, und Kiefer zu dem Bau¬
holz vorzüglich wegen des eigenen hieraus entspringenden grossem Nu-
zens Vorbehalten werden müssen, allermassen hieraus die Dachstühle,
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Querbalken, Bretter, Pfosten, Laden, Latten, wie auch die Fen¬
sterrahmen Machet, hierzu aber lauter hoch- und gerad gewachsenes
Holz erforderet wird, damit ein gleicher Miß, wie höchst erforderlich
juur Nachwuchs erzieglet, und formiert werde, so ist gleichfalls

0Ä2V0 eine Hauptregul, daß die Holzschläge ordentlich, und
nicht hin- und her zerstreuter in denen Bergen, oder Waldungen an-
geleget, darinnen aber alles Gehölz durchaus bis auf die erforderliche
genügsame Saamenbäumer glat abgeraumet, denen Holzhackern aber
keineswegs Mattet werden solle, daß dieselben in denen ausgewiese¬
nen Holzschlagen einige grobe ihnen zu arbeiten unanständige Bäumer
stehen lassen , sondern sie sollen dieses sowohl, als all anderes allda ste¬
hendes Holz, so viel es nur inuner möglich sauber aufarbeiten, und kei¬
ne Blöcke, oder grdsse Wipfel, so zu Scheitern, Brüglen, oder Koh¬
len tauglich zum verderben liegen lassen, beynebens das Holz nicht hoch
von der Erden, sondern, so viel nach Grösse derer Stammen thunlich
ist, ganz nieder, so daß die Stöcke nicht über iz. Schuh gelassen wer¬
den, und wann es möglich, der Erden gleich mit der Säge abschneiden,
auch die Aeste an denen Stammen'glatt hierbey weckhacken, welches
aber sich lediglich von denen eigentlichen grösseren sowohl obrigkeitlichen
als unterthanigen Waldungen, und nicht von den kleineren, und ge¬
ringeren sogenannten Waldein, welche einen, oder dem andern Un-
terthan zugehörig, und von wenigerer Beträchtlichkeit find, verstehet,
wo jedoch auch der Unterthan derley Holzschlag zur Zeit des Schnees,
wo die kleinen nebenstehenden Bäumerlein bedecket sind, anderst nicht,
als mit Vorwiffen seiner Obrigkeit vorzunehmen hat, sodann sollen
sie auch

Nono die Aufarbeitung des gestockten Holzes auf diese Weise
vollbringen, daß sie das Aest- und Wipfelholz, welches stark genug
ist, nebst denen Briglen , und Aesten mit aufhacken, welches zu Un-
terhaizholz gar nützlich zu gebrauchen ist, die Windfälle auch zugleich
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abführen, und selbe ausraumen/ damit die Wälder sauber gehalten,
der in das lehre Hau-Ort fallende Saamen desto sicherer in die blosse Er¬
den sich versenken und folgsam ein junger Wald aufliegen kann. So-
ferne nun, - -

vecimo in denen ordentlich angelegten Hauptholzschlagen einige
Gattungen von Bauschindeln, Spalten, Weinstöcken, Binder, Wag¬
ner, Bildhauer, Drachsler, oder zum Schifbau tauglich, und anderen
dergleichen Holz vorhanden, welche dem ?udIiLo mehrer dienlich, und
den Jnnhabern des Waldes durch den hohem Preiß gröffern Nutzen,
als die Scheitter bringeten, so werden solche Sorten zu derley Ge¬
brauch allerdings anzuwenden, jedoch nicht langer, als sothanner Hvlz-
schlag dauret, abzugeben, die Gipfel aber davon nebst andern dasigen
Gehilz, sauber auszuarbeiten, äusser denen Holzschlagen hingegen vor
allen die Windfalle, Abbrüche, dürre, und abstehende Baumer abzu¬
geben, und hierauf allererst nach der sich äufferendm Bedärfnuß das
frische, und gute Holz zur Hilfe zu nehmen seyn, insonderheit aber
wird

rinäecimo wegen des Wagner - Binder - und Schindelholz
der Holzschlag auch in denen entlegensten Bergen äusser denen entwederS
aÄu in Holzschlag befindenden, oder in kurzen angeleget werdenden von
darumen nicht zu bewilligen seyn, weilen die Arbeitsleute zu exceäiren
gewöhnet, und öfters noch einmal so viel Baumer, als ihnen erlaubet
worden, abstocken, die Stöcke, und Wipfel verbergen, und folgsam
ein solcher Wald nur Verschwendung, und Verwüstung ausgesetzet, und
zwar nur dergeflalten forderist den Schindelmachern zu erlauben seyn
wird, daß denenselben jedesmalen derley Oerter von der Grundobrig¬
keit ausgezeiget, und angewiesen, widrigenfalls aber sowohl eine solche
Grundobrigkeit zur gemessenen Bestraffung gezogen, als auch dergleichen
Schindelmacher sechsten nach der Scharfe abgestrafet werden sollen.
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vuoäecimo Bey Anlegung deren Hauptholzschlagen verordnen
Wir hiermit gnadigst, daß solche nur allein in jenen Orten anzulegen,
wo das Holz vollkommentlich schlagbar, auch noch ehender/ wo dieses
überständig/ und dürre zu werden beginnet, oder sonsten der Gefahr
des Verderbens, und denen Windfallen ausgesetzet ist, auch auf denen
Granzen wegen der daselbst begehenden mehrern Hvlzentfremdung in-
gleichen sollen sothane Holzschlage nicht auf die Nahe, und bequem ge¬
legene allein, sondern vorzüglich, so viel möglich , auf die weiters ent-
ferneteWaldung mehrers angetragen werden, damit in diesen lezterndas
Holz inzwischen nicht zur Verfaulung gereichen, in jenen aber solches auf
all erforderlichen Fall conlerviret werden möge ; ist aber der Anfang mit
einem Holzschlag bey einem mit lauter schlagbaren Holz versehenen Berg
einmal gemachet, so solle damit bis zu dessen Ende von Jahr zu Jahr
colwlnuiret, und solches nicht meinen andern Berg verleget werden,
worbey aber die Vorsehung zu machen, daß derley Holzschlage jederzeit
von vornen her gegen dem obern Wind, um selben zum schädlichen Ein¬
fall keinen Platz zu geben gemachet werden, damit aber

vecimo tertio in derley abgestockten Holzschlägen der baldige
Nachwachs , und Miß, wiederum erreichet werde, so sind jederzeit ge¬
nugsam taugliche, nemlich die auserlesensten, gesundesten, die noch
guten Zuwachs haben, nicht zu alt, nicht zu jung sind, schöne, glat¬
te, und nicht warzige Rinden haben?, die Aeste schon Kranz, und
Zwipl weiß tragen, und von unten auf bis in das drttte Theis geschlacht
sind, auch an welchen das Gereißig schön grün, ohne Mooswolle sich
befindet, und so viel Buchene, auch Tangelholz, und zwar von erstem
niedrige, auch nicht gar zu Hoche Saamenbaumer, denen die Heftig¬
keit des Winds nicht so leicht schaden, und ohne Saamen natürlicher¬
weise nichtes wachsen können, alle go. 40. höchst 50. Schritt über das
Kreuz von einander dergleichen zwey, oder drey guten Saamen tragen?
de Baumer stehen zu lassen, wie viel aber eigentlich Saamenbäume ste¬
hen zu lassen seye, da kommet der Grund wohl zu untersuchen, ob sol-

§ cher



cher fest/ und hart/ oder aber lokerig, und marb seye, in dem ersten
Hall scheinen nicht so viel Saamenbäume nöthig zu seyn, dann wegen
des festen Bodens wird der starke Wind nicht so leicht einen Saamen-
baum umreißen, einfolglich den antragenden LtLÄ hierdurch verhinde¬
ren/ wäre aber der Grund löckerig, und marb, so ist die Bchrgnuß
wegen den Saamenbäumern viel grösser, mithin, und wenn solche
Saamenbäumer umgerissen werden sollten/ so fallet von sechsten die gu¬
te Hofnung hinweg/ daß der abgeflockte Holzschlag so leicht wiederum
besaamet werden könne, und in diesem zweifelhaften Fall ist allezeit vor¬
sichtig, und besser ehender zu viel, als zu wenig Saamenbäumer stehen
zu lassen, in hauptsächlicher Betrachtung, daß der gute schwere Saa-
men, wie er fallet, gleich liegen verbleibe, und von dem Wind nicht
so leicht, wie die leere Hilfen hin, und her fruchtloß getragen werden
könne, auch wo die Saamenbäumer gar zu weit von einander entfer¬
net, aus Mangel der Waldbesäung das häufige dicke Graß über Hand
nehme, die junge Brut verbringe, und ersticke , einfolgttch der Miß
sehr hart, und langsam in die Höhe kommet.

Hat nun jemand den Grund wegen seiner feste, oder Lockerigkeit
wohl untersuchet, so wird ihm die gute Vernunft von sechsten an Hand
geben, ob mehr, oder weniger Saamenbäumer stehen zu lassen seyen?
was nun hier von denen Saamenbäumen gesetzet wird, solches verste¬
het sich von sechsten retzeÄu aller anderen Hvlzgattungen.

Oecimo yuarto Damit aber das zum Gebrauch benöthigte Holz
so, wie in der rechten Zeit, also auch in guter Ordnung, und wie es
dem Wiederwachs am nützlichsten seyn kann, gehauen, und gefället
werde, so ist zwar nicht ohne, daß ein jegliche Lange eine andere Be¬
obachtung erfordere, und darinnen für alle Gegenden, und Orte des
Holzes nicht wohl eine allgemeine Maaßregul vorgeschrieben werden kön¬
ne, wollen jedoch zur künftigen allgemeinen Richtschnur, daß das Laub¬
holz hauenweis mit Anstellung deren zulänglichen nach ihren besten
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Wachsthum beflndlichen Saamenbäumem gefallet, und ein gleiches
mit denen Schwarzwälderen, jedoch mit dem Unterschied beobachtet
werden solle, daß der Hau in denen Schwarzwäldern nicht allzugroß,
und nur in solchen Gegenden beschehen solle, wo der Boden genügsame
Feuchtigkeit, und Schatten hat, und die Gegenden denen Sonnen¬
strahlen, und trockenen Winden nicht ausgesetzet sind, maßen an die¬
sen leztern Orten der Nachwachs nicht wohl fortkommen kann, sondern
was bey gelinder Witterung hervorkommet, noch in dem ersten Wachs¬
thum durch die Sonnenstrahlen wiederum ausgedörret, und ersticket
wird.

vecimo yumtv waren aber die abgestvckten Hchschlage einmal
mit Möglichen Saamen angeflohen, und der Miß vollkommentlich
hervor, so will es auch erforderlich seyn, damit eben der Maiß durch
die Saamenbäumer nicht verdrenget werde, sochane Saamenbäumer
nicht allzulang stehen zu lassen, sondern zeitlich, vorsichtiglich, und wald-
mäßig heraus zu hacken, und zwardergestalten, daß bey diesen Saa-
menbäumer, welche aus denen angewachsenen jungen Machen ausge¬
hauen werden, die Aeste, oder der Wald des Baums anforderist abge-
worfen werden solle, bevor der Stammen sechsten geschlagen wird, die¬
ses aber muß beschehen, wann der Mach noch biegsam, und noch nicht
zu stark in das Holz gewachsen, dann fallet sodann der Baum um, so
bieget sich nur der Mach, und stehet nach Abräumung des Saamenbau-
mes von sechsten wiederum auf, wäre aber der Maiß in Holz schon fest,
und dick, so zerschlaget derselbe solchen in Umfallen zu grossen Schaden.

Es haben aber die Hvlzhackere die Aufmerksamkeit zu gebrau¬
chen, damit der Baum auf jene Seiten, wo er der Brut am wenig¬
sten schaden könne, zum Umfall getrieben werde, welches auf solche Art
zu beschehen hat, daß auf jene Seite, wohin der Saamen fallen
soll, anfangs nach Uroxortion ein Schrott eingestecket, auf der an¬
dern Seite aber mit der Saage entgegen geschnitten, und nach der Saa-

ge



ge die sogenannte Scheiden, oder eisene Zwickel hineingeschlagen, und
also hierdurch der Stammen auf die angeschrottene Seite getrieben
werde.

Wobey annoch dieses zu beobachten,damit die aus denen Saanren-
bäumeren aushackende Scheiter, und Brügel aus der Dicke der jungen
Brut herausgetragen werden, allermaßen sonsten der angewachsene
Miß mit denen Wagen, und angespannten Vtehe meistens verdorben,
und vertretten würde, wessentwegen dann auch aus dmen Holzschlägen
das gestockte Holz zu Verschonung des Mach, so bald unmer möglich,
abgesühret werden muß.

VecimoLexto Gebers aber öde Platze, welche weder zu Fel¬
der, noch Weingarten, noch sonsten von den Gemeinden gebrauchet,
und genutzet werden können, und alp aus Mangel der zuruckgelaffenew
Saamenbäumern weder mit Saamen angeflohen, noch mit einiger jun¬
gen Mach versehen, und überzogen sind, so müssen derley öde Plätze
durch den Pflug, wo man mit denselben fortkommen kann, oder, wo
es nicht möglich, mit Krampen ordentlich umgekehret, solchergestalten
der Grund besäet, und mit der Gegen unter die Erden gebracht wer¬
den, weswegen hier unten in dem §. ultimo ausgewiesen, wie die Sor¬
ten deren Saamen eigentlich beschaffen, auch zu was für einer Zeit die
Saamen entweder auszustecken, oder der Grund zu besäen seye.

vecimo leptimo, und obwohlen die vorgesetzte Negul für be-'
ständig verbleibet, daß, wo in einem Berge, oder Waldung der Holz¬
schlag ordentlich aygefangen worden, derselbe von Jahr zu Jahr bis zu
dessen Beendigung conünuiret werden solle, so sind doch verschiedene,
und weit entlegene Waldungen anzutreffen, allwo das schönste, und
etwann zu Schindeln, und Spölten tauglich geweste Tannenholz her¬
ausgearbeitet, die übrige aber bis zur Ueberständigkeit stehen gelassen
worden;
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Wordurch also nothwendig erfolget, daß viele starke Bäumer ge¬
meiniglich Wipfel dürr, stockfaul, hohl, modericht, und gar ausste¬
hend durch den Wind unter das andere Holz zu dessen grossen Schaden
geworffen worden, und also nicht mehr besser genutzet werden können.

Wann nun dergleichenWaldungen mittels ordentlicher Holzschla¬
ge trEet werden sollten, so würde nichtes anderes erfolgen , als das
viele tausend junge noch unschlagbare Bäumer zu grosser Waldschwen-
dung abgeraumet, oder aber solche bis die junge zu ihren Wachsthum
kommen, stehen gelassen werden, einfolglich zu einen gleichmäßigen
Schaden verderben, und verfaulen müßten, zumalen aber dieses eine
augenscheinliche UnwirlWaft mit sich führet, als will bey so gestalten
Sachen das beste, und aus der Erfahrenheit schon bewährte Mittel seyn,
das derley schadhaft ausständige Baumer annoch vor der gänzlichen Ver¬
deckung herausgearbeitec, und durch Kohlen, oder Podaschen-Bren¬
nung zu Nutzen gebracht, mithin jungen Holz zum bessern Wachsthum
Luft gemacht, hierbey aber eben die Vorsehung wie oben §. 15. mit
Gebrauchung deren sogenannten Scheiten, oder eisenen Zwickel getrof¬
fen werde, wie dann auch in derley Fällen ein Rießmäßiger Durchschlag
in der jungen Beholzung zu Durchdringung des alten Gehölz zu machen
seye; gleichwie aber

vecimo OÄLV0 derley überstandige alte Bäumer hie, und dort
Wipfel dürr, und stockfaul sind, bey der Mitte aber dannoch ein ziem¬
lich frischer Theil vorhanden, welcher zu Weinstöcken, Spälten, und
Schindeln genutzet werden kann, so werden jene Partheyen, welchen
solche um die Bezahlung überlassen werden, dahin zu verbinden seyn,
die Wipfel, und das übrige von der Ausarbeitung überbleibende Holz
auf ihre Unkösten zu Scheitern, Brügeln, und Vierteln aushacken zu
lassen, besonders abzulesen, mithin die Waldung zum Nachwachs voll-
kommentlich zu säubern, und da
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vecimo NQÜO einigeBerge garkeinen Wald mehr gleichen, so
ist Unsere gnädigste Willensmeinung derley Berge, und Waldungen
gänzlich auszuholzen, mithin das Holz zu Nutzen zu bringen, und da¬
selbst einen neuen Miß mittelst der Umacker - und Besäung zu gleichen
Anwachs zu machen. ,

viZeümo bevor man das stehendestische Holz zu hacken anmn-
get, so sollen so viel möglich überall die besindliche Windfälle, Brü¬
che, und dürre Bäumer zusammen gesuchet, und zum Nutzen ausgear¬
beitet, hernach aber erst das fusche Holz in denen Holzschlägen ange¬
griffen , und so viel noch nöthig nachgehacket werden. Belangend

vmesimo xrimo die Lonlervirung deren Maißen, als der
zweyteWnct einer guten Waldordnung/ jo gebrauchet es hierbey eine
hauptsächlich besondere Aufmerkzamkeit/. um also den Wachsthum des
jungen Mißes alle erdenklche Beförderung zu verschaffen, so befehlen
Mr hiemit gnädtzst, daß der Hau-Lrt, wann solcher behörig abge-
räumet, wo es nur thunlich, und forderist bey jenen Waldungen , die
neben denen Hutwaiden befindlich mitGraben, oder einer Verzäunung
von dem überbliebenen Reißig umgeben werden, damit das Vieh sol¬
chen Ort nicht so leicht betreten kann, und daß keine neue Wege, und
Stege in denen Waldungen Machet, sondern lediglich die vor Atters
eingeführte Dorfswege offen gelassen, mithin alle überflüssige Nebenwe¬
ge, und Stege abgestellet , hauptsächlich aber der Gintrieb des Viehes
von allerhand Gattungen, besonders aber von Rindern, Schaafööck,
und Gaisen in allen geschlagenen Waldungen , wo eine jungen Miß
vorhanden, und besonders wo die Gipfel der Bäumer von dem Meh
erreichet, und abgefreffen, hierdurch aber ein dergleichen Zuwachs auf
einmal verwüstet werden kann, mit alleinigen ausnahm der gestandenen
hochstämmigen, ein für allemal gänzlich verbotten, auch solche nur je¬
nen, welche etwann bishero in ruhigen Besitz des Diehtriebs gewesen,
jedoch auch nicht anderst, als in ihren.Wiesen, und ausgezeichneten,
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oder von Alters her gehabten Waldungen, wo kein Maiß, oder junges
Holz befindlich, gestattet, ingleichen denenjenigen Unterthannen, und
Hütleren, welche gleich neben, oder gar zu nahe an denen Machen woh¬
nen, die Haltung des Gaißviehs ganz, und gar nicht erlaubet, bey
jenen Waldungen hingegen, wo das Holz fast gar nicht an Mann zu
bringen, oder zu verkaufen, sondern öfters mehrers verfaulet, als ge¬
brauchet werden kann, denen Herrschaften, und Unterthannen, wel¬
che sich bishero der Hauptwaide darinnen bedienet, solche zwar noch.wei-
tershin dermalen, und bis nicht etwann die Zeit, und Erfolg einen
Verschleiß nach sich ziehen könnte, ohnverwehrt seye, gleichwohl aber
die Aufmerksamkeit, und Vorsorge dahin getragen werden solle, damit
dergleichen abseitige Waldungen, wann neue Dörfer angeleget würden,
nicht dergestalt abgeödet werden, wordurch zu seiner Zeit derley neue
Dörfer, oder die da, und dort herum befindliche Benachbarte einen
Mangel an Holz leiden mögen. Und gleichwie

Vselimo Lecunäo denen Waldinnhaberen an ihren Einkünften
nichtes zuschmällern, so hat es kein Bedenken, daß denen Einheimi¬
schen jedoch geringelt seyn müssenden Schweinen zu ihren Fraß gegen
das Gastgeld (weilen ansonsten die Grundherrschaften, und Waldeigen-
thümer an den Entgang des Ast-Rechtes einen gar zu grossen Cinbus
leiden wüsten) ein gewisser Bezirk in denen hocherwachsenen Aichwaj-
dungen, und nicht in denen wirklichen Holzschlägen, oder, wo dex
junge Maiß vorhanden, zu Abschneidung aller Gelegenheit, wordurch
der Saamen zum Nachwachs verzehret, oder die junge Brut beschädi¬
get werden könne, ausgewiesen, und zugetheilet werden, zu Erhaltung
deren Maißen verordnen Wir gnädigst, daß

Vselimo tertio darinnen mit Herausnehmung der Bürken zu
Hack- und Wagnerstangen, Laiterbaum, und Maisstängel behutsam
umgegangen, darzu keine eigene Wege zum herausführen gemachet, son¬
dern dieselbe nur herausgezogen, oder getragen, besonders auch die
-s- .. schweh-



schwehre Stammel, als Wagnerstangen, und Laiterbäume erst damalen
herausgehacket werden sollen, wann das junge Holz das birkene üver-
wachsen, folgsam durch die Stockung dieses nicht leichtlich mehr einen
Schaden zu beförchten hat, wie dann auch zu mehrer Verschonung der
Miß (äusser in denen Hochwälderen) das.Strayrechen in so lang
gänzlich verbotten seyn solle, als es nicht.erlaubet erniges Vieh in
die Waldungen zu treiben, es müssen aber

vselimo ymrto die buchene Wagner- und Tannen-Gehagstangen,
wie auch Latten blos allein in denen Holzschlagen abgegeben werden, wor-
dey gut, und nützlich ist, wann man selbe, bevor das andere schwehre
Holz gestocket wird, heraushacken, und in Sicherheit bringen lasset,
jm übrigen ist dieser Verschleiß sowohl, als auch

Vselimo tzumto die Abgab des Schindel, Spalten, Wein¬
stöcken, und derley Holzes dem Cigenthümer zu Versilberung dem
dlico aber zum Gebrauch mehr dienlich, mithin wird solches ehender zn
obigen Ende in denen Holzschlagen, als zu Scheitern zu schlagen seyn.

vselimo lexto nachdeme hervorkommet, daß?e Unterthannen
zu Einmarchung ihrer Wiesen, und Viehhaltung zum Umfang derKalch-
öfen, die Spreizen, und zu denen Heuschobern, dte Heudaum, und
Behengstengel sowohl in Herrschafts- als ihren eigenen Walderen, oder
Haushölzern aus denen Machen, und wo sie immer ankommen, alle
Jahr eine grosse Menge Baumel, besonders Tannen, Gräsling, und
Stämmel abhacken, hierdurch aber denen Waldungen zu Erzieglung
des Bau - und Brennholzes einen unersetzlichen Schaden das Jahr hin¬
durch machen, so ist Unser allergnädigste Willensmeinung, daß die
Verzäun- und Einschränkung von solch lebendigen Holz , welches zum
bauen, und brennen, nach, und nach in grosse Stammen anwachset, und
leicht zu verkaufen ist, hiemit auf das schärffeste verbotten, und eine der-
gestaltige Verzäunung von lebendigen Stammenholz nur an jenen Dt-
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ten, wo ohnedeme ein Ueberfluß vorhanden, und das Holz wenig, oder
gar nicht zu verkaufen ist, noch ferners gestattet, und Unseren gesam¬
ten Landeöinnwohneren unverwehrt seyn solle, die Einschränkung ihrer
Aecker, Wiesen, und Garten, jedoch nur mit solchen Brettern, und
Spälten, vorzüglich aber mit lebendigen Holz zu versorgen, wann nur
hierzu solche Stauden genommen werden, welche ihrer Eigenschaft nach
zu keinen Bau- und Brennholz jemals anwachseu können, dagegen ist,
und bleibet die künftige Anlegung todter Verzäunungen nach Maß unse¬
res bereits bey Gelegenheit der obgehabenen allgemeinen Hütwaiden er¬
gangenen Verbots ein für allemal pöenMig abgeftellet, dergestalten
zwar, dass die dermalen bestehende derley todte Zäune nach, und nach
mit Lebendigen versetzet, somit, sobald diese eingreifen, die erstere gleich
hinweggeschaffet werden sollen. Ansonst wird auch zum allgemnnen NH
zen nicht weniges Holz erspahret werden, und sollen die Obrigkeiten sich
angelegen seyn lassen, daß gleichwie es in einigen Unseren Länderen mit
grossen Vortheilbeschiehet, die Häuser, Stadel, Schupfen, undwaß
dergleichen mehr ist, allein von denen ungebrennten oder sogenannten
Egyptischen Ziegeln, auch Steinlagen nach Beschaffenheit der lEL-
Umstände aufgeführet, und blos der Dachstuhl von Holz gemachet, auch
solchergestalten die Einzäunung von Steinern oder ungebrennten Ziegeln
errichtet , oder die Kerne von den Schleenstauden , oder von der Os-
Ma spmola genommen, in gewissen Feldern ordentlich ausgesttzet, und
wenn selbe durch einige Jahre hervWewachsen , die Grüben um das
Ort , wo man lebendige Zäune machen will, aufgeworfen, und darin¬
nen diese junge Sprüßling in doppelter Reihe gesetzet werden , wo so¬
dann die Standen also gegeneinander wachsen, daß wegen Stärke der
Dörner kein Vieh durchbrechen kann.

Wo übrigens auch bey derley Einzäunung gar nutz- und dien¬
lich seyn wird, wann, wie hierunten weiters verordnet wird, alle Jahr
eine gewisse Anzahl Bäumel nach Unterschied des Grunds bey Häusern,
Gärten, Wiesen, und Waiden zu pflanzen, solche also da wo die Ein¬
zäunung zu beschehen hat, gesetzet werden, und weilen auch
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ViZssimo Löxtimo die Mlß , und Waldschwendung hierdurch
stark beförderet wird, wann die schöne Wipfel von jungen Fehren, und
Tannenbäumeln zu Weinzeigern abgestützet werden, wordurch also eine
zahlreiche Menge von Baumeln das Jahr hindurch zu gründ gehen müs¬
sen, welche doch nach, und nach zu grossen Stammbäumern anwachsm
könnten, so ist Unser gnädigster Befehl hiemit, wie Wir dann vorhin
schon diesfalls allergnädigst verordnet haben, daß künftighin keine der¬
gleichen Wipfel mehr abgehauen , sondern die Weinzeiger , gleichwie es
in Unserer Residenz-Stadt Wienn gebräuchlich, entweder aus blosen
Tannengereiß, oder Zweigen zugerichtet, oder ein hölzeren Becher,
oder Kegel, oder auch ein grüner Kranz ausgehangen, und dieses um so
gewisser in ganzen Land befolget werde, als im widrigen die dargegm
Handlende auf das schärffeste bestraffet werden sollen.

ViZelimo OÄLVO Was gleich jetzo wegen der Weinzeiger ver¬
ordnet worden, solches verstehet sich auch auf die Setzung deren Hüter-
May- Kirchen-?roL6Ü1on, und dessen Bäumer, als welche Wir auf
gleiche Weiß mit aller Schärffe verbotten wissen wollen, und da

vselimo NONO durch das schädliche Baumaufritzen , Anboh¬
ren, Abschälen, wie nicht weniger durch das sogenannte Ankosten, ob
nemlich selbe zu Schindeln, Spälten, oder Weinstöcken tauglich, in¬
gleichen zur Sommerzeit durch Beerbrocker, welche sich von Abschältung
deren Baumrinden gewisse Geschirr, oder sogenannte Walchen zu ma¬
chen pflegen, zahlreiche Stuck Bäumer nach, und nach zu gründe ge¬
hen, und verdorren, als verbieten hiemit wiederholt ausdrücklich, die
schädliche Anbohrung aller Bäumen, wie nicht minder die Abschällung
der flehenden mit alleinigen Ausnahm der zum Fällen bestimmten Bäu¬
me, und solle auf jene, welche solche aufzuritzen, anzubohren, oder
auch anzukosten sich unterstehen, ein wachsames Aug getragen, und sel¬
be in Betrettungsfall mit aller Schärffe bestraffet werden.
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Besonders aber wird die größte Aufmerksamkeit auf die Beerbro¬
cker zu werfen, und dessentwegen nicht allein von denen Mautnern,
Forstnern, und Waldeigenthümern, sondern auch hauptsächlich von de¬
nen Schranken-Cinnehmern ihre Kosch, und Körbe zu vilitiren, und
wann ihre Geschirr von Baumrinden befunden würden, solche nebst den
Beeren abzunehmen seyn.

Sollten aber dennoch einige mit diesem Geschirr indie Stadt, oder
Vorstadt einschleichen, so müssen solche ihnen gleichfalls von denen Markt-
Richtern , oder Stadtwachtern mit der Frucht abgenommm werden,

IriZeümo, und weilen das Rinden, und Pechaushacken, wie
auch das Masscharren, und Grasen mit der Sensen, und Sammlen
mit denen eisernen Rechen, dann das Grasen, und öder Gartenschnei¬
den, den Bäumeren meistens sehr schädlich, gleichwohl aber wegen des
unentbehrlichen Gebrauchs nicht gänzlich zu verbieten, so werden die
ersten drey Gattungen nur in denen Holzschlägen, oder mit Vorwissen
der Waldungseigenthümer in denen allerweitest entlegenen Wälderm
mit guter Veranstaltung zu pslliren, das Grasen mit der Sensen, und
das Einsammlen des Grases mit denen bemeldten eisernen Rechen mit
alleiniger Ausnahm des Heydegrases jedoch von nun an unter einem
pöenfällig ausgesetzten, und dem venunoiLnien in totum zu theil kom¬
menden Gold - vucmen gänzlich zu verbieten, die leztern beyden Gat¬
tungen hingegen nur in denen Holzschlägen zu verwilligen seyn.

1n§elimo primo, und obschon mit Abgebung deren hayebuche-
nen Spallieren in denen Machen kein so grosser Anstand genommen wer¬
den darf, so ist doch hicrbey die Vorsichtigkeit zu gebrauchen, damit ei¬
nes Theils sparsam hierinfalls verfahren, andern Theils aber derley Ab¬
gaben nur allein an solchen Orten gestattet werden, allwo der wenigste
Schaden, sonderlich bey derselben Ausgraben in deme beschehen kön¬
nen , daß hierdurch die Wurzeln von der daranstehenden Brut gar
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zu viel geriegelt mithin jum Ausstehen, und Abdorren gebracht
werde.

Dahero, und weilen aus denen Maulbeerbäumerndie Spallier
eben so gut, als aus denen Hayebuchen gezogen werden können, hier¬
zu die Maulbeerbäumer, so viel es thunlich ist, zu gebrauchen seyn
werden; wie dann

lastimo tecunäo alle Feuersgefahren in denen Waldungen
zu Verhüten, muß unter die grossen Sorgfältigkeiten gezählet werden,
weffentwegen schon von vielen Jahren her denen Holzhackeren das ge¬
fährliche Tabackrauchen in den Holzschlägen nebst dem Feuerdrennen in
denen Waldungen verbotten, zur Winterszeit aber wo der Holzhackec
ohne Feuer vor der Kälte nicht bestehen kann, auch zu solcher Zeit we¬
gen des Schnees, und beständiger Nässe, die diesfällige Gefahr nicht
so leicht zu besorgen, das Feuerbrennen zwar dergestalten zu gestatten
ist , damit derley Feuer nur zur höchsten Nothwendigkeit, und nicht in
Ueberstuß,beynebens nicht glatt-an-und unter frischen, noch weniger aber
harz- und pechflüßigen Bäumern gemachet, hierdurch aber nicht nur die
Aeste an denen Stammen völlig abgesenget, und gedörret, sondern auch
der frische Baum sechsten an denen Stöcken zur gänzlichen Faulung an-
gebrennet wird, so ist auch das Aschenbrennen zu Podaschen in denen
Wälderen nur zur Winterzeit, und an solchen Orten zu gestatten, wo
kein Holzschlag vorhanden, auch sonsten wegen des winddürren Laubriß,
und aufgehenden noch jungen Maißes halber keine Feuersbrunst oder
Schaden wegen des andurch ausbrennenden Grunds zu besorgen ist, soll¬
ten sich aber herumvagirend-liederliche Leuthe, Bettler, und Landstrei¬
cherin denen Waldungen einfinden, daselbst übernachten, und bald dort
bald da Feuer machen, so seynd solche Leuthe vermög deren öfters er¬
gangenen Unseren allerhöchsten Oeneralim alsogleich arreMlich anzu¬
halten, und beschaffenen Umständen nach gebührend, und scharff anzu¬
sehen.
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Svthanes Feuermachen solle auch denen Halteren, und bey de¬
nen Wiesenraumungen nicht gestattet werden, äusser im Herbst, und
in der Frühlingszeit bey neblicht, und nassen Wetter, jedoch an solchen
Otten, wo kein Waldschaden, oder Feuersgefahr zu besorgen.

Soferne aber gleichwohl wider besseres Verhoffen durch Donner¬
wetter, grosse Hitze, und Dürre, oder in andere Wege durch Fahv-
läßigkeit eine Feuerbrunst entstehen sollte, so wird ernstgemeffen, und
unter verwartenden nahmhasten Straffen hiemit anbefohlen,daß in sol¬
chen Fall alle angränzende Hcrrschasts - Unterthannen ohne Zeitverlust
alsogleich mit Krampen, Schausten, Hauen, Hacken, Schaffen zum Was¬
sertragen, und dergleichen diensammKeciuiüten zu Hilfe kommen, und so
viel möglich retten, das Feuer durch Verhackung, und Umreissung deren
bereits brennenden dürren, und modrigen , oder Abhauung deren nahe
herumstehenden gefährlichen Baumen, ingleichen mit Aufwerfung einiger
Graben, und sonsten mit Erden, oder andern immer zulänglichen Mitteln
löschen, und dämpfen, mithin dem ansonsten durch allzu späte Rettungs-
Mittel erfolgenden unersetzlichen Schaden bey Zeiten vorbiegen sollen.

?ri§elimo tsrtio Unmöglich ist zu gestatten, daß Wiesen, Aecker,
Viehwaiden, und Weingarten aus denen Wäldern gemacht werden,
sondern sollen Uns vielmehr gnädigst dahin versehen, es werde eine je¬
de Obrigkeit aus einen pro ?ukiico hegenden höchst nutzbaren patrioti¬
schen Antrieb dahin sorgfältigst fürdenken, damit derley zu Wiesen,
Aeckern, Hutwaiden, und Weingärten gemachte Grundstücke wenig¬
stens eines Theils wiederum zu Waldungen angeleget, umgeriffen, und
aufgehauen, sodann, weilen keine Saamenbäumer daselbst befindlich,
mit Saamen besäet, und übereeget werden, es wären dann besondere
Umstände vorhanden, die solches erheischeten, welche aber jederzeit ehe-
vor angezeiget werden sollen. Gleichwie aber



Intimo yuarto sich öfter ereignet , daß in denen ordentlich
ausgezeigten Halten, und Viehwaiden zuweilen die junge Brm häufi¬
ger, und ehender anwachse, als in manchen Mißen selbsten, jo solle
jenen Unterthannen, welche die Viehhaltung, und Waiden zu Müßen
haben, die Abräumung sothanen Holzes nicht mehr zugelaffen, sondern
solcher Grund Waldbannig gemachet, auch die Hütwaiden-keinerdingen
gestattet werden, wenn andere Waiden vorhanden, welche denen Un¬
terthannen zu ihrer Bedürfnuß angezeiget werden können, wobey aber
die Aufmerksamkeit dahin zu tragen ist, daß derley Anweisung nicht an
jenen Orten beschehe, wo junge Maißen befindlich, und also dem Vieh
die Gelegenheit zur Beschädigung gegeben werde.

iriZesimo yuintQ Die Erfahrenheit hat gelehret, daß, wo ein,
und anderen Partheyen eine Hütte in den Wälderen zu erbauen verwll-
liget, ihnen etwann auch zu Unterhaltung des Viehes eine Wiese, oder
Viehwaldung eingestanden worden, dieftlbe zwar Anfangs sich ganz klein
betragen, nachgehends aber in der Erweiterung vielen Wegs um sich ge¬
griffen, den Holzwachs nach, und nach abgeraumet, die Waldung mit
ihrer angewachsenen Familie angefüllet, ihr haltendes Vieh aber sehe
empfindlichen Schaden hie, und dort an denen Baumern, und dem
Nachwachs verursachet haben.

Und wie nun auf diese Leute nicht eine beständige genaue Lbsicht
getragen werden kann, als wird für das künftige einige Hütten in de¬
nen Waldungen zu erbauen, oder Vieh zu halten, ohne Crlaubnuß Un¬
serer Landeshauptmannschaft Niemanden gestattet werden, ferner ist
umsonöthiger

iriAslimo Lexto die Markzeichen öfters zu viüüren, und das
mangelhafte alsogleich zu rexMen, als selbe öfters durch die junge Brut
verwachsen, ein Markbaum durch den Wind umgeworfen, oder unver¬
sehens abgehacket, oder aber auch die Marksteiner gänzlich l^ckret, und
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rmmret werden kölMM/Mithin alle Verdrüßlichkeiten mit denen benachbar¬
ten Waldeigenthümeren zu vermeiden es also höchsterforderlichist, aufder-
ley Martzeichen ein beständiges aufmerksames Aug zu tragen/ wessent-
wegen besonders von denen ?LrticulLr-Waldeigenthümeren ihre Scheid-
Marke wenigstens alle zehen Jahr conjuMim vittriret, und darüber
ihre ordentliche Bücher gehalten werden müssen.

Leptimo alles gutes frisches zu bauen dienliches Holz,
besonders die Aichen sollen möglichster Weise aufbehalten, und conler-
viret werden, um solcher sich bey ereignenden Vorfall bedienen zu kön¬
nen.

IHZellmo vÄävo die gewöhnliche Zeit des Holzschlages, und
wo das Holz in seiner Vollkommenheit sowohl zu Gebäuen, als anderen
Erfordernden stehet, ist nach der allgemeinen Erfahrenheit jene, wann
das Laubholz die Blatter abgeworffen, und in denen schwarzen Wälde-
ren der Nahrungssaft, welchen die Baumer alljährlich aus der Erden
an sich ziehen, durch das Wachsthum der Bäumer gleichsam verzehret ist,
mithin wird zu Schlagung des Holzes die Zeit von Anfang Decembri?
bis Ende kebruarii, wo sodann die Bäumer die Nahrungskraft aus der
Erden wiederum an sich ziehen, und zum Ausschlagen bereiten, für die
Beste angesehen, unter welchen Wintermonathen jedoch der jamnrius
für den besten, und füglichsten zum Bauholzfällen, welches jedoch zum
Bauen äusser dem Wasser zu verwenden kommet, gehalten wird, betrift
es aber das Bauholz, welches völlig unter das Wasser kommen, und
beständig darunter liegen muß, so ist es besser, wann selbes im Saft
gestocket, und gleich grüner eingeleget wird, weilen solches nicht mehr
das Wasser also an sich ziehet, wie das ausgedörrte, mithin dieses grü¬
ne Holz in der Nässe besseren Bestand hat, als das dürre.

So viel es aber das Scheiterholz zum Brennen, und Verkoh¬
len anbelanget, da sollte zwar der Termin von Anfang Novembri? bis
. Jo-



Johanni, oder Ende/umlgesetzet werden, allein für die grosse Yuan¬
mat Brennholzes, welches unsere Hauptstadt Laybach sowohl, als auch
die Berg- und Hammerwerke coickumiren, wird sothanne Zeit all zu
kurz anderaumet seyn, ansosten aber auch die arme Holzhacker zu Ge¬
winnung ihres täglichen Brods müßig herum gehen müssen, dahero dann
die Scheiter- und Kohlholzschlage den ganzen Sommer hindurch derge-
sralten fortzusetzen gestattet werden müßen, daß vorzüglich in nemlichen
Jahr, da es gehacket wird, der Hau-Ort nach Vorschrift des §.9.
sauber ausgeraumet, und folglich solcher Ort zum Anstug der künftigen
Waldung tauglich Machet wird.

Uebrigens ist, und bleibet eine bekannte uralte Regel, daß das
Bau - Schindel-Spalten, Weinstöcken, und dergleichen Holz nur al¬
lein in denen Wintermonathen, wann der Saft völlig aus dem Stam¬
men ist, in abnehmenden Mond, und zwar außer der ersten Art Holz
die übrigen in denen Holzschlagen alleinig zu flocken seye;

IriAslimonono: obwohlen denen armen Leuten in einigen Orten
das sogenannteKlaubholz, was auf der Erden lieget,undman über dieKnie
zusammen brechen kann, Mis abzunehmen ganz billig erlaubet ist, so hat
doch auch die Erfahrenheit zeithero ausgewiesen, daß von dergleichen
Holztrageren sehr vieles grünes, und noch in besten Wachsthum befind¬
liches Holz abgestocket, und verwüstet werde, dahero Unser allerhöchste
Befehl hiemit ergehet, daß von denen Richteren, und Ortes-Obrig¬
keiten die genaue Nachficht, und Obsorge getragen werden solle, damit
kein» grünes, und frisches Holz eingetragen, auch von derley Leuthen
keine zum Holzmachen dienliche Werkzeige gebrauchet werden, massen
denenselben in Betrettungsfall das Holz, und der Werkzeig abzunehmen,
auch sie mit Errett, und beschaffenen Umständen nach empfindlich adzu-
straffen seyn werden. Jngleichen
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yuaäraZssimo stehen die Wälder in der größten Gefahr der
Verwüstung/ wann denen Hirten bey Hutwaiden Hacken, und der¬
gleichen Werkzeug mitzutragen verstattet wird, dahero auch eden wie in er¬
gehenden die Abnehmung derley Werkzeug, und empfindlicher Ab¬
straffung sothaner Hirten den Richteren, und Orts-Obrigkeiten verord¬
net wird.,

<^u3ära§elimo primo in jeder Waldung solle alles zu Ruhm
gebracht werden, sollten sich also ein, oder andere sumpfige Oerter vor¬
finden, auf welchen Schilf, und Rohr wachset, so seynd nach Thun-
lichkeit die Sümpfe abzuzapfen, und auszutrocknen, Schilf, und Rohr
aber umzuhauen, und mit Holz anwachsen zu lassen.

<^uÄärAAelimo leeunäo: Und da der Mangel des Holzes von
Jahr, zu Jahr sich immer mehr, und mehr äußeret, besonders aber,
wo Bergwerke sind, welche der Zeit einen weit grossem Autzang ha¬
ben, als der anscheinende Zuwachs der Wälder geben kann, so beschie--
het Unsere allergnädigste, dabey aber ernsthafte Verordnung hiemit, daß
jedes aufrechte Haus alljährlich in so lang ein öder Grund vorgefunden
wird, einen Theil davon, wie §. 16. gesaget worden, mit Holzjaa-
men zu besäen, und bey ihren Häusern, Gärten, Wiesen, Hutwai¬
den 2o. Stuck Setzling von ein, oder andern Holzgattung, die nem-
lich auf solcher öden Erden, oder Boden wachsen, und fortkommen
können, auch wann es die Beschaffenheit des Grundes lerdete, die Maul-
beerbäumer anzusetzen verbunden seyn solle, welche Aussetzung dann
sonderlich daselbst zu beschchen hat, wo ein jeder Landesinnwohner sei¬
ne Gärten, Felder, oder Wiesen gern einzaunen wollte, wie dann bey-
nebst, und insonderheit zur Einfriedung der Gärten, Felder, und Wie¬
sen die Maulbeerbäume dergestalten zu gebrauchen seyn werden, daß
von aussen die Reihe mit Schleen, oder Oeniüa lxinola, und die in¬
nere Reihe mit Maulbeerbäumen angepflanzet werde, worauf jeder Or¬
tes Richter unter eigener Dafürhaltung die genaueste Obsorge zu tra¬
gen hat. Yua-



yuaäraZLimo tertio so gern Wir auch denen armen Unterta¬
nen vergönnen wollten/ daß dieselbe auf einen abgeraumten/ und zu¬
gleich adgebrennten Waldgrund auf 2. Jahr einige Feldfrüchten an¬
bauen möchten, so kommen doch dermalen sehr viele Bedenken dage¬
gen vor/ indem durch Abbrennung eines Waldgrunds nicht allein der
abgefallene SaameN/ und die darbey hervorgewachsene junge Brut gänz¬
lich verzehret, sondern auch durch das Feuer die stehen bleibende Saam-
bäumer sowohl an denen Wurzeln, als an denen Aesten nahmhast beschädi¬
get, oder auch gänzlich ruiniret, einfolglich, da keine Saambäumer dahin
transpormet oder gepffanzet werden können, sondern lediglich mit Saa-
men angebauet werden müßte, solchergestalten aber es sehr langsam her¬
gehen würde, bevor ein solcher abgebrannter Grund zum Wachsthum
eines brauchbaren Holzes gelangen könnte, zu geschweigen, daß durch
den Wind ein nächst gelegener Wald mittels deren dahin tragenden an-
gebrennten Reisern, und Flammen angezündet, und also anstatt ein gu¬
tes Werk auszuüben vielmehr ein unersetzlicher Schaden erfolgen könnte.

So wollen Wir aus diesen, und noch mehrern anderen Ursa¬
chen hiemitallergnädigst verordnen, daß künftighin ein dergleichen von
Holz abgeraumter Grund keineswegs mehr adgebrennet werden, mit-
folglich von nun an in den Waldungen alle Neubrüche, oder Geraüther
(dienicht reÄikEt sind) ausdrücklich, und straffällig verbotten seyn
sollen, weilen der Unterthan durch deren Anlegung aus der erprobten
Erfahrung auf viele Jahre in nahmhaften Schaden versetzet wird.

HuaöraZelimo huarto So wie diese Waldordnung lediglich zum
allgemeinen Besten vorgeschrieben wird, also gehet Unsere allerhöchste
Verordnung auch nicht dahin, die zu allgemeiner Beförderung des Lom-
mercii Holz auszehrende kUbriquen, als da seynd Bergwerke, Eisen,
und Blechhammer, Glashütten, Maschen-Siedereyen, und andere
derley mehrere in dem mindesten zu verschränken, sondern vielmehr sol¬
che nach aller Möglichkeit zu befördern, und auf ewige künftige Zeiten
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zu erhalten, gestatten demnach allergnädigst, daß solche, wo sie der¬
malen stehen, und mit der Zulänglichkeit des Holzes genüßlich beförde¬
ret werden können, noch ftrners beybehalten werden mögen, wohin¬
gegen, fals aus dieser kakršen ein, oder andern Orts einige neue
angeleget werden wollen, solche durchaus nicht anderst, dann auf vor¬
lausige Anzeige an die Behörde, und darüber zu gewärtigende Bewilli¬
gung bey iso. vuLLten Pöenfall zu errichten verstauet werden solle.

yuaärZZelimo yuinto So kommet auch sonderlich bey denen in
Unserem Herzvgthum Lram befindlichen Eisen, und Stahel-Bergwer¬
ken hervor, daß die Holzschläge von ihren aufgenommenen Holzhackeren
willkührlich hin, und her gestreuter vorgenommen, sonderheitlich aber
bey jenem Holz, welches auf denen Anhöhen befindlich, und etwas mü-
hesamer zu arbeiten ist, 4. A. 6. und mehr Schuh hoch flehende Stöcke
zuruck lassen, auf keine Saamenbaumer den Bedacht genommen, abge-
brennt, und gereuter gemacht, falls aber derley Holzschläge nicht wald-
männisch trauet wurden, sothane Waldungen, und Berge nur halb
abgestocket verbleiben, und wann doch sodann, die also auf der Höhe
stehen bleibende Bäumer als ein überständiges Holz abgehauet werden
sollen, sothane Bäumer die auf den vorhin abgestockten Grunde in des¬
sen erwachsene Maiß notwendigerweise völlig zu Grund richten müssen.

Diesemnach gehet Unsere fernere allergnädigste Verordnung da¬
hin, daß der -Ober-Berg-Richter in diesen Unserem Herzogtum Lrain
solche Bergwerks-Innhabere, und ihre untergebene Holzmeistere, und
Holzknechte auf die genaueste Beobachtung deren in dieser Waldordnung
gleich allen Anfang pr^mlürten Hauptreguln anweisen solle, massen
Wir ia Latu LontrüvenientiW den Dber-Berg-Richter sechsten zur
ernstgemeffenen Verantwortung zu ziehen bewogen werden müßten.

yinära^esimo chxto Zumalen auch die schleiderische Kohlener¬
zeugung bey den Bergwerken eine grosse Unwirthschaft des Holzes, wel¬
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ches einen so grossen Einfluß auf die Fortbring - und Erhaltung der
Waldungen har, mit sich führet/ so wirb Unserem gedachten Oberberg-
Richter obliegen / auf Crzieglung gut - und achter Kohlen das beständi¬
ge Augenmerk zu tragen/ und solches denen Bergwerken maßgebigst auf¬
zutragen.

Gleichwie aber es hierbey hauptsächlich dahin ankommet/ auf
all dasjenige/ was einmal heilsam ungeordnet worden, eine Lxecial-
Aufsicht zu tragen/ und also Lä LxeLutLonem zu bringen. So ha¬
ben Wir

^emärLAslimo ssptimo allergnädigst rssolvlret / daß / nachde-
me doch die mehresten Besitzer deren Waldungen entweder Herrschaften/
oder solche Obrigkeiten sind/ die Förster, oder doch in ihren unterthä-
nigen Dorfschaften Suppleute, oder Richters zu halten pflegen, zu sol¬
chem Ende vor allem diese Förster, oder Suppleute, oder Dorfrichters
zu der diesfälligen beständigen Waldungsaufsicht bestellet, denenselben
eine gedruckte Waidordnung mitgetheilet, solche von ihnen aufmerksam
öfters durchgelesen werden solle, oder so fern selbe des Lesens unkundig
wärm, von anderen Personen öfters vorlesen zu lassen, damit alle zu
einer Schädlichkeit des Walds gereichende Lxcellus verhinderet, solche
gleich ihren Obrigkeiten zur Ksmeäur, oder auch allenfalls dem behä¬
ngen Ereisamt angezeiget, mithin zu Beförderung deren Waldungen,
und des Nachwachses all mögliches beygetragen werde, in dem Berg¬
werks-OiürlÄm aber sind die Unter-Bergrichters von dem Ober-Berg-
richter ans gleiche Weiß nach der obstehenden Vorschrift anzuweisen.

Uebrigens hat es bey der in der von Uns unter 2ilen/ulü 175z.
gnadigst geschöpften Uelolmion enthaltenen §. 9. und so weiter unter
i9ten März 1768. inllLllvö höchsten Befehl wegen Abstellung der
Holzzäun, und Anziehung der lebendigen Zäun, und bey der den 29W
Märzen 1766. zur Hindanhaltung deren in Unfern Herzogthum Lrain
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m Schwung gehenden Wald-Lxcessen festgesetzten Norma generali sein
unabänderliches Bewenden, und wollen Wir, daß jene Wälder, und
Gemeinde, in welchen gemeinschaftlich die Unterthanen die Wayde pfle¬
gen, und das /us liZlianäi haben, binnen zwey Zähren von dem Tag
der Kundmachung dieses Unseres höchsten Normalis, wie es mit denen
Gemein-Hutwayden geschehen, unter die betreffende Interessenten or¬
dentlich Looßweise eingetheilet, die unterthämge eigene Waldungen aber
dem Unterthan zu ferner vorschriftlichen Benutzung belassen, und hier¬
über jedoch von dem Grundherrn die beständige Ober- Auf- und Ein¬
sicht getragen, die Stadtwaldungen dagegen ebenfalls, wie andere grund¬
herrliche Waldungen gehalten werden sollen, immaffen mittelst einer
solchen Cintheilung die Waldung mehr geschonet, und das junge Holz,
welches nicht zu besorgen vonnöthen seyn wird, daß ein anderer, nut
Fällung vorkommete, coalsrviret wurde.

Und weilen Mißlichen es öfters dahin ankommen kann, daß
ein, oder andere Herrschaft, Gemeinde, und Unterthan ihre vorhin
ausgerottete Wälder wiederum zu einer Waldung zu erheben, aus wah¬
ren patriotischen Antrieb bewogen seyn bärste, solches aber nicht an¬
derst, als durch die Besäung eines derley Grunds beschehen kann.

HuaärLAslimo OÄLVO So will auch nöthig seyn eine Informa¬
tion hier beyzufügen, wie der hiezu benöthigte Saamen relxeLu ein,
und anderer Holzgattungen aussehe, was für einen Grund derselbe lie¬
be, und zu was für einer Zeit die Säung vorzunehmen seye, und zwar

Erstens seynd die Aichel vhnedeme bekannt, welche so viel mög¬
lich an schattigten Orten, oder wohin die Sonne nicht beständig fallet,
und zwar mit Anfang April eine halbe Ellen von einander zu stecken,
jedoch wird die Erde vorhero nicht tief, sondern etwann gegen eine
Spanne aufzuwerfen seyn^

Zweitens



Zweytens die Rothbuchen hat ein dreyeckigte Frucht, und em
Hülsen von Kastanienfarb, wird zur Herbstzeit reif:

Drittens die Weisbuche ist eine steinigte Frucht fast in Gestalt
einer grossen Linsen, und wachset in klein blättrigen Ouasteln, welche
unter den grossen Blättern hervorlangen.

Viertens die Aspe bringet solche in Monath May, ist eines
Mohnkernleins groß, wird behend zeitig, und fliehet bey grosser Hitze
gleich hinweg, und muß alsogleich in den ersten Tagen mit grosser Auf¬
sicht gesammlet werden, massen sonsten derselbe verlohren gehet.

Fünftens der Linden ihr Saamen bestehet in kleinen Knöpfeln,
und

Sechstens die Burke zeiget ihren Saamen in langen Nudeln,
und wird zu Ende /umi zeitig, von welchen Saamen die Buchen, und
Linden gleich in April, die Burken aber, wann der Saamen reif wor¬
den, auf einen aufgeackerten trockenen Boden, dann die Aspe auf ei¬
nen mittelmäßigen feuchten ausgesaet werden kann, und obschon von
dergleichen Laubholz ein Wiederwachs ohne Saamen öfters beschiehet,
so ist doch gemeiniglich derley Holz nicht gar schön, sondern meistens
wachset solches krum, und nicht aufrecht hervor, daß also von dem Saa¬
men das schönste Wachsthum zu erwarten ist.

Siebentens die Kiefere, Tannen, und Füchten tragen ihren
Saamen in ihren Zapfen, und obschon dieses Holz durch die Natur
sechsten fortgepflanzet wird, so geschieht es doch meistens in trockenen
Jahren, daß der natürliche Anflug nicht alle Jahr sein Aufkommen er¬
langet, und wann etwann die diesfällige Gegend mit Graß stark über¬
wachsen, so muß in solchen Fall der Platz umgeackert, und mit frischen

H Saa-



Saamen besäet werden/ wessentwegen eine gute Quantität von derley
Zapfen nacher Haus zu bringen/ und in einer Molder/ und zwar in
einen warmen Zimmer die Zapfen zum Auffpringen gebracht/ und al¬
so hieraus der Saamen erhalten werden.

Solchem allen nach ist Unsere allergnädigste Zuversicht auch
ernstgemeffene Befehl hiemit/ daß diesem Unfern allerhöchsten Willen
jn allen genau nachgelebt/ nnd von allen Herrschaften, und Obrigkei¬
ten, wie auch allen WaldinnhabereN/ und Eigenthümeren (welchen
die erste in Fällen, wo es die Abstellung der auszuüben wahr¬
nehmenden Mißbräuchen, oder befindende geflissentliche Uebertrettun-
gen belanget, eingeraumet, auch sodann denenselben sich an das vor"
gesetzte Lreisamt, oder an Unsere Landeshauptmännschast zur erfor¬
derlichen Abhilfsverschaffung zu verwenden Vorbehalten wird) sich de-
me so willig, als schuldig, und gehorsamst um so mehr gefüget werde,
als es um ihr eigenes Beste eben so, wie um das allgemeine Wohlseyn
zu thun ist.

Unsere Lreishauptleute haben anbey über den Vollzug dieser Un¬
serer allerhöchsten Satzungen gleichfals zu inviZiliren, und die bey de¬
nen in ihren Lreisen hin und her verrichtenden Reifen wahrnehmende
LxceMn entweder gleich sechsten zu remeäirm, und die Strafen vor¬
zunehmen / oder aber, wann es Herrschaften betrift, solches an Unse¬
re Landeshauptmannschaft in Lrain einzuberichten, betrift es aber Berg¬
werke dem Qber-Bergamt anzuzeigen, welches nach Befund der Sache,
was recht, und billig ist, alles Ernstes fürzukehren haben wird.

Uebrigens hat es sowohl bey der Ferdinandischen ^nno 155z.
emLnirten niederösterreichischen Berg-Wald-und Eisen Obmanns-
Ordnung, als auch bey den Waldamts/und anderen Eisen-Obmanns-
Ordnungen, dann Jägerey - Patenten, und anderen in Sachen weiters
ergangenen Verordnung sein unabänderliches Bewenden.

Wor-



Wornachsich also ein jederzuachten,und Unfern allerhöchsten Wil¬
len, und Meinung zu erfüllen, dargegen aber für Nachtheil, und
Strafe zu hüten wissen wird.

Geben in Unserer Haupt-Stadt Laybach den 2zten Monats-
Tag Novenibris 1771.

^6 IVIandatum 8acr. LElureo«
^poüoIicX in

Oonsilio Lupremi Oaxitaneatus Ou-
catus Larnioliae.

Joseph Hübmer.
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